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TOP VI  Tätigkeitsbericht der Bundesärztekammer  

  
Betrifft:  Zur Substitutionsbehandlung  

Entschließungsantrag  

  
Von:  Herrn Dr. med. Christoph von Ascheraden als Delegierter der Landesärztekammer Baden-

Württemberg 

Herrn Dr. med. Andreas Scheffzek als Delegierter der Landesärztekammer Baden-Württemberg 

Herrn Dr. med. Ulrich M. Clever als Delegierter der Landesärztekammer Baden-Württemberg 

Herrn Prof. Dr. med. Wilhelm-Bernhard Niebling als Delegierter der Landesärztekammer Baden-

Württemberg 

 

 

DER DEUTSCHE ÄRZTETAG MÖGE FOLGENDE ENTSCHLIESSUNG FASSEN:  
   

Der Deutsche Ärztetag fordert erneut eine Novellierung der Betäubungsmittel-
Verschreibungsverordnung (BtmVV), bei der die medizinische Behandlung Opiatabhängiger nicht 
mit strafrechtlichen Mitteln reguliert wird. Da die Apothekerverbände eine Erleichterung der 
Wochenend- und Feiertagsvergabe verhindert haben, fordert der Deutsche Ärztetag den Vorstand 
der Bundesärztekammer auf, auf die Apothekerkammer einzuwirken, dann selbst die 
unmittelbare Vergabe zu übernehmen.  

Die Qualitätssicherungs- und Beratungskommissionen der Ärztekammern haben bereits dazu 
Vorschläge unterbreitet, die jedoch von den Ländern in der Arbeitsgruppe verworfen wurden. Die 
strenge Reglementierung der BtmVV entspricht nicht den Erfordernissen eines alle Bevölkerungs- 
und Landesteile erreichenden Behandlungsangebotes und kriminalisiert aus der Not geborene 
Verordnungsweisen von substituierenden Ärzten. Gleichzeitig wird erneut auf die Notwendigkeit 
hingewiesen, dass die Landesärztekammern eigene Instrumente entwickeln, durch welche die 
Qualität der Substitution nachhaltig verbessert werden. Wie auch die Behandlung anderer 
Erkrankungen sollte die Qualitätssicherung durch innerärtzliche und selbstverwaltete Gremien 
erfolgen. 

  

  

   

 

 

Begründung:  

Die substitutionsgestützte Therapie Opiatabhängiger ist eine durch viele Studien belegte evident 
erfolgreiche Behnaldungsform der schweren chronischen Erkrankung "Opiatabhängigkeit". Sie 
dient der Lebensqualität der Patienten. Es werden derzeit ca. 65.000 Patienten von etwa 2.700 
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Ärzten behandelt. Die behandelnden Ärzte sind immer noch mit einem großen bürokratischen 
Aufwand belastet und einer hohen Gefahr ausgesetzt, wegen formaler (nicht medizinischer) 
Fehler strafrechtlich verfolgt zu werden. Die Regelungen des § 5 BtmVV sind ungeeignet als 
Instrumente einer medizinischen Behandlung. Hinderungsgrund für die jetzige Blockade der 
Apotheker ist die Angst um die Aufweichung des ihnen zustehenden Dispensierrechtes (§ 43 
Arzneimittelgesetz). 
 


